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1. Camping Flohmarkt in Wittnau 

Ort: 79299 Wittnau, Kirchweg 8 

Termin: Sonntag, 22. März 2026, von 10:00 bis 16:00 Uhr 

Veranstalter: Vereinsgemeinschaft Wittnau GbR 

 

Teilnahmebedingungen für Verkäufer 

Was darf verkauft werden? Welche Einschränkungen gibt es? 

 Verkauft werden dürfen alle Gegenstände, die im Zusammenhang mit 

Camping- und Outdoor-Aktivitäten stehen (Zelte, Rucksäcke, Schlafsäcke, 

Campingmöbel, Kochgeschirr, Kleidung, Literatur, usw.).  

 Mangels Stellflächen vom Verkauf vor Ort ausgeschlossen sind Fahrzeuge wie 

Wohnwagen, Wohnmobile, Anhängerzelte etc.  

Bilder solcher Fahrzeuge dürfen natürlich gezeigt werden. 

 Nicht verkauft werden dürfen Gasflaschen, Lebensmittel, Tiere, Waffen, 

gewaltverherrlichende oder pornografische Gegenstände und Medien. 

 Die Bewirtung der Aussteller und der Besucher mit Speisen und Getränken ist 

dem Veranstalter vorbehalten. 

Wer darf verkaufen? 

 Zugelassen sind nur private Verkäufer. Gewerbliche Händler sind vom Verkauf 

ausgeschlossen. 

 Mit der Reservierung eines Standplatzes erkennen die Verkäufer die 

Teilnahmebedingungen der Vereinsgemeinschaft Wittnau GbR an. 

 Die Teilnahme als Verkäufer ist nach vorheriger Anmeldung oder spontaner 

Reservierung vor Ort und Bezahlung der Standgebühr erlaubt.  

 Der Eintritt für Besucher ist frei. 

Welche Standflächen stehen zur Verfügung? 

 Es stehen Verkaufsflächen im Außenbereich auf dem Parkplatz vor dem 

Gallushaus mit einer Größe von 3 x 3 m zur Verfügung. Verkaufszelte und -

tische auf diesen Flächen sind vom Verkäufer mitzubringen. Gegen eine 

Gebühr von 10 € kann nach vorheriger, rechtzeitiger Anmeldung ein Tisch 

und eine Bank („Festzeltgarnitur“) ausgeliehen werden. 

 Im Innenbereich des Gallushauses gibt es Verkaufsflächen mit einer Größe 

von 2 x 2 m zur Verfügung. In der Standgebühr enthalten sind je ein 

Verkaufstisch (170 x 50 cm) und 2 Stühle.  

 Die Standgebühr im Innenbereich beträgt 20€ pro Tisch, im Außenbereich 15€ 

pro Standfläche. 

 Stromanschlüsse (230V) am Stand sind sowohl innen als auch außen nach 

rechtzeitiger vorheriger Anfrage beim Veranstalter gegen eine Gebühr von 5€ 

erhältlich. 

 Pro Verkäufer sind max. 2 Flächen zugelassen. 

 Der Verkauf muss von 10:00 bis mind. 15:00 Uhr erfolgen. 
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Was ist bei der Anmeldung zu beachten? 

 Die Anmeldung als Verkäufer kann vorab per Online-Formular auf der 

folgenden Internetseite erfolgen: https://au-wittnau.de/campingflohmarkt 

Auch eine spontane Anmeldung vor Ort am Tag der Veranstaltung ist möglich. 

 Die Anmeldung wird nach Eingang der Standgebühr oder Bezahlung vor Ort 

wirksam und wird danach vom Veranstalter per Mail an den Verkäufer 

bestätigt. 

 Bezahlmöglichkeiten sind: 

o Per Banküberweisung:  Empfänger: SV Au-Wittnau e.V., IBAN: DE62 

6805 0101 0014 1149 51, Sparkasse Freiburg–Nördlicher Breisgau; 

Verwendungszweck: Vor- und Zuname, Camping-Flohmarkt 

o Per PayPal an: info@au-wittnau.de, Verwendungszweck: Vor- und 

Zuname, Camping-Flohmarkt 

o Bei kurzfristigen Reservierungen: Barzahlung vor Ort 

 Standplätze werden nur solange verfügbar und nur an Privatverkäufer 

vergeben, die sich rechtzeitig angemeldet und das Standgeld fristgerecht 

bezahlt haben. 

 Stornierung: Bei Absage des Standplatzes bis 7 Tage vor dem Flohmarkt wird 

eine Stornogebühr von 10 € erhoben. Bei späterer Absage oder 

Nichterscheinen erfolgt keine Rückerstattung. 

 Bei Ausfall der Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt besteht kein Anspruch 

auf entgangene Gewinne und Erstattung entstandener Kosten. 

Was ist beim Auf- und Abbau zu beachten? 

 Der Aufbau beginnt ab 8:00 Uhr und muss bis 10:00 Uhr abgeschlossen sein. 

 Verkaufsstände dürfen nur an ausgewiesenen Flächen errichtet werden. 

 Der Abbau soll nicht vor 15:00 Uhr beginnen und muss bis 17:00 Uhr 

abgeschlossen sein. 

 Nicht verkaufte Gegenstände müssen vom Verkäufer wieder mitgenommen 

werden.  

Welche Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten? 

 Auf dem gesamten Parkplatz gilt die StVO und Schrittgeschwindigkeit. 

 Feuerwehrzufahrten, Rettungswege und Notausgänge sind freizuhalten. 

 Offenes Feuer ist verboten. 

 Den Anweisungen des Veranstalters ist Folge zu leisten. 

 Das Betreten des Geländes erfolgt auf eigene Gefahr. 

 Der Veranstalter haftet ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen. 

Kontakt Veranstalter: 

 GbR Vereinsgemeinschaft Wittnau, Mail: campingflohmarkt@au-wittnau.de 

 

 

 

https://au-wittnau.de/campingflohmarkt
mailto:campingflohmarkt@au-wittnau.de
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Stand Januar 2026 


